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Erste Abteilung.
Angelegenheiten der kommunal- und staaÜichen 

Verwaltungsbezirke.

i.

Proviuzialverbände.

v. Provinrralakgave«.
(Einzuschalten aus Seite 14 der II. Auflage deS Hauptwerk».)

Nr. 5.
Endurteil de« II. Senats vom Iß. Anglist 1892 (Entsch. Ad. XXIV. S. 3).

Nach § 106 der Provinzialoronung vom erfolgt die Ver-
teilung der Provinzialabaaben auf die einzelnen Land- und Stadtkreise nach 
dem Maßstabe der in ihnen aufkommenden direktm Staatssteuern mit Aus
schluß der Gewerbesteuer vom Hausiergewerbe. Diese Vorschrift wird durch 
§ 107 a. a. O. nach zwei Richtungen hin modifiziert, indem einerseits nach 
dessen ersten Satze die behufs Aufbringung der Kreis-, bezw. der städtischen 
Kommunalabgaben in den einzelnen Land- und Stadtkreisen gemäß den betreffen
den Bestimmungen der Kreisordnung und der Städteordnung besonders ver
anlagten Steuerbeträge auf Höhe der entsprechenden StaatSsteuenr mit in An
rechnung gebracht werden sollen, und andererseits nach dessen zweiten Sade die 
von einer Belastung mit Kreis- und Gemeindeabgaben befreiten Steuerbeiträge 
— oder besser Steuerobjekte — insoweit außer Ansatz zu lassen sind, als die
selben durch die §§ 17 und 18 Kr. Ord., sowie durch den 8 4, Abs. 7 ff. Städte- 
Ord. der Kreis- und der Gemeindebesteuerung entzogen find.

Nr. 6.
Endurteil des II. Senats vom 22. April 1893 (Entsch. So. XXIV. S. 16).

1. Die vom Oberpräsidenten nach 8 US der Provinzialordnung zu übende 
Aufsicht über die Verwaltung der Angelegenheiten der Provinzialverbände ist 
nur nach Maßgabe derselben zu führen, sie ist lediglich eine kommunale, 
«eil eS sich um Provinzial angelegenheitm handelt. Durch dieselben werden 
daher sonstige AufsichtSbefugnifle, welche den Behörden generell Jedem gegen
über verliehen worden sind, nicht beseitigt oder modifiziert.

P»rey, Rechirgnmdjätze d. OberoDerwalt.«verichtt. 1
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2) Das Provinzialschulkollegium hat als Nachfolger der Bezirksregierungen 
zufolge des Merh. Erlasies vom 27. Juli 1885 (®. S. S. 350) die Aufsicht 
über die provinziellen Taubstummenanstalten auf Grund des § 18 der Re
gierungsinstruktion vom 23. Oktober 1817 zu führen.

3) Die Verhältnisse der an solchen Anstalten angestellten Lehrer sind 
durch den VI. Abschnitt im zweiten Titel der Provinzialordnung erschöpfend 
geregelt. Danach sind dieselben gemäß § 60 a. a. O. von dem Prooinzialausschuß 
ohne Vorbehalt einer staatlichen Bestätigung zu wählen. Ein dem 
gegenüber stehendes Verlangen des Oberpräsidenten auf staatliche Genehmigung 
ist daher ungesetzlich.

Nr. 6.
Sudurteil des II. Senat» vom 22. April 1893 (Entsch. Ad. XXIV. S. 20).

Die dem Oberpräsidenten zustehende Beanstandung eines Provinzial- 
ausschuß-Beschlusies hat nur den Zweck, einen Beschluß, welcher im öffentlichen 
Interesse nicht zu dulden ist, unschädlich und wirkungslos zu machen. Eine 
solche Beanstandung ist aber bei Beschlüssen und Reglements, welche der 
höheren Genehmigung bedürfen, wirkungÄos; dagegen statthaft, wenn die Ge
nehmigung ausgesprochen und auf diese Weise der Beschluß zur Ausführung 
reif geworden ist.

II.
Kreise.

A. Mahiangelegenhettrn.
(Einzuschalten aus Seite 2 des Ergänzungsbandes 1892.)

Nr. 40.
Eudurtetl de» II. Senat» vom 7. Februar 1893 (Entsch. Bd. XXIV. S. 25.)

1) Zu den Mitgliedern einer Wahlversammlung, denen der § 113 
Kr.-Ord. bte Befugnis des Einspruchs gegen das zum Zwecke der Wahl der 
Kreistagabgeordneten stattgehabte Wahlverfahren gewährt, gehört ein jeder, der 
sich an der Wahlversammlung, sei es in Person, sei es durch einen Stell
vertreter, beteiligt hat; diese Mitgliedschaft, welche solchergestalt seitens der 
erschienenen oder vorschriftsmäßig vertretenen Persönlichkeiten erworben worden 
ist, kann nicht etwa dadurch verloren gehen, daß einem Beteiligten das Mit
stimmen seitens des Wahlvorstandes demnächst versagt wird. Zur Wahlver
sammlung gehören aber nicht die „Berechtigten", welche an der Wahl hätten 
Teil nehnien dürfen, es aber nicht gethan haben.

2) Gehört eine Stadt vermöge ihres Grundbesitzes zu dem Wahlverbande 
der größeren Grundbesitzer eines auswärtigen Kreises, so kann sie sich an der 
Wahl selbst nur durch einen nach § 97 der Kr.-Ord. qualifizierten Vertteter 
beteiligen. Als ein solcher kann der Bürgermeister, welchem die auswärtige 
erforderliche KreiSangehörigkett fehlt, nicht angesehen werden.
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Nr. 41.
S»L«rteil de- H. Senat» vom 6. Januar 1893 (Entsch. Bd. XXIV. S. 31).

1) Das dem Landrat zustehende Recht der „Beanstandung" der Beschlüffe 
des Kreistages bezieht sich nicht auf die vom Kreistage vorzunehmendm Wahlen. 
In dieser Beziehung ist allein das Wahlreglement entscheidend. — Der Wahl
act im Ganzen darf deshalb nicht als ein Beschluß des Kreistages gelten. 
Ebensowenig fallen die Entscheidungen des Wahlvorstandes, der nur aus 3 oder 
5 Mitgliedern besteht, darunter. Mit der vom Wahlvorstande abgegebenen 
Erklärung des Stimmzettelergebnisies schließt der Act. Bis hier liegt aber kein 
Beschluß des Kreistags vor und damit fehlt ein dem Gesetz entsprechendes 
Object der Beanstandung.

Ein Beschluß des Kreistages würde nur derartig hier herbeigeführt werden 
können, daß ein Mitglied des Kreistages und zwar in der htrj bemessenen 
Frist bis zum Schluß des Kreistags Einspruch bei dem Vorsitzenden erhebt. 
In einem solchen Falle hat der Kreistag endgültig über den Einspruch Beschluß 
zu fassen, der event, einer Beanstandung unterliegen könnte.

2) Eine offizielle Prüfuna der Legitrmation eines vom Kreistage zum Kreis- 
ausschußmitgliede Gewählten ist gesetzlich nicht vorgesehen und weder dem Kreis
tage noch dem Kreisausschuß übertragen.

D. Diszipltuarsachen.
(Einzuschalten aus Seite 96 der II. Auflage des Hauptwerkes.)

Nr. 5.
Endurtetl M II. Senats vom 80. September 1892 (Entsch. Bd. XXIII. S. 1).

Wenn ein Einwohner eines Gutsbezirkes, der als von der Regierung er
nanntes Mitglied der für die Voreinschätzung zur Staats-Einkommensteuer be
rufenen Kommission eines den Gutsbezirk mitumfaffenden Voreinschätzungsbezirkes 
die Annahme dieses Amtes ok>ne gesetzltchenEntschuldigungSgrund ablehnt,so ist der 
Kreistag nicht zuständig, die Folgen der ungerechtfertigten Ablehnung über ihn 
zu verhängen. Es handelt sich dabei nicht um die Uebernahme eines Kreis
amtes, auch nicht eines Gemeindeamtes, sondern eines den Inhaber nicht zum 
Staatsbeamten machendes Staatsamtes. Das Gesetz enthält in § 50 Abs. 2 
des Einkommensteuergesetzes vom 24. Juni 1891 eine Lücke, welche der Ber- 
waltungsrichter nicht ausfüllen kann. Aus dieser Entscheidung giebt sich der 
sicherlich für manchen überraschende RechtSgmndsatz, daß es Inhaber von 
Staatsämtern giebt, welche durch die Uebertragung eines solchen Amtes nicht zu 
Staatsbeamten gemacht werden.

III.
Städte.

A. Städtische Gemeindeabgabe«.
(Einzuschalten aus Seite 19 des Ergänzungsbandes 1892.)

Nr. 154.
«Mmrteil des II. Senats vom 26. April 1892 (Entsch. Bd. XXIII. S. 10).
1) Der § 119 der Kreisordnung für die Provinz Hessen-Nassau vom 7. 

Juni 1885 und die ebenso oder ähnlich lautenden Bestimmungen der nach und 
nach emanierten Kreisordnungen (vergu auch § 154 Zust.-Ges) verfolgen den

1*
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Zweck, dm Weg zu eröffnm und darüber Bestimmung zu treffen, wie solche 
Angelegenheiten, die den bis dahin vorhandmen Behörden bereits vorlagen 
und zu ihrer Zuständigkeit gehörten, zu erledigen sind, wenn die Behörom 
überhaupt in Fortfall kommen oder wenn ihre Zuständigkeit eine Aenderung 
erfuhr. Die Notwendigkeit solcher UebergangSbestlmmungm tritt überall da 
hervor, wo sich Beränderungm in der Organisation der Behörden oder im 
Verfahren vollziehen; sie besteht aber eben nur in Ansehung der schwebenden, 
noch der Erledigung harrendm Angelegenheiten, denen solche gegenüberstehen, 
mit dmen die Behördm überhaupt noch gar nicht befaßt sind, ober die sie 
bereits erledigt haben; trifft das eine oder das andere zu, so liegt eine an
hängige Angelegenheit im Sinne der gedachten Uebergangsbestimmungm 
überhaupt nicht vor. Aehnliche Vorschriften auf anderen Gebieten enthält das 
Gesetz vorn 31. März 1879, betreffend die Übergangsbestimmungen zur deutschm 
Civilprozeßordnung rc. (G.-S. S. 332). Auch hier besagt § 1, daß die vor 
dem Inkrafttreten der deutschen Civilprozeßordnung anhängig gewordenen 
Rechtsstreitigkeitm nach den bisherigen Vorschriften erledigt werden. Ganz 
ebenso disponiert dem Sinne nach § 119 der Kreisordnung dahin, daß behufs 
Erledigung der vor dem 1. Juli 1886 bereits anhängigm und noch un- 
erledigtm Sachen in Beziehung auf die Zuständigkeit der Rechtsmittel die 
Bestimmungen der früheren Gesetze Anwendung findm. Das Gesetz handelt 
nur von Angelegenheiten, die vor dem 1. Juli 1886 an die damals zuständigm 
Behörden gebracht und zugleich an diesem Tage bei ihnm noch in der 
Schwebe waren; sie sollten nicht auf die neum Behörden übergehen, sondern 
an den alten Stellen durch alle Instanzen zu Ende geführt werden.

2) Bergk. K.-O. für Hannover § 120, Westfalen und Rheinprovinz 
§ 102, Schlesw.-Holst. § 155.

Nr. 155.
Sndurteit dcS II. Senats vom 26. April 1892 (Entsch. Bd. XXIII. S. 10).
Ob die vor der Geltung des Zuständigkeitsgesetzes von den Verwaltungs

behörden getroffenen Entscheidungen, wenn sie demnächst im BerwaltungSstrnt- 
verfahrm als Grundlage eines Angriffs ober Einwands erscheinen, für die 
Verwaltungsgerichte das Gewicht und die Bedentung endgültiger, einer Nach
prüfung und Abänderung entzogmer Aussprüche Haven, ob sie, so zu sagen, 
res iudicata machen, läßt sich allgemein weder gültig bejahen noch verneinen. 
Die Frage ist je nach der Materie, um die eS sich handelt, einer verschiedenen 
Beantwortung fähig.

War i. B. die Verpflichtung eines Korporationsmitgliedes auf Zahlung 
eines GememdebeitrageS für eine bestimmte Periode nach Grund und Umfang 
einmal festgestellt, fei eS dadurch, daß von ben statthaften Rechtsmitteln kein 
Gebrauch gemacht ist, ober baß letztere zu einer Bestimmung ber zustänbigen 
Stelle geführt haben, so bestand vor bent Zuständigkeitsgesetze für ble Ver
waltungsbehörde keine Befugnis, daran für den entschiedenen Kall etwas zu 
ändern, und edensowmig sind die Verwaltungsgerichte in der Lage, sich mit 
einer erneuten Prüfung zu besoffen. Für jene wie für diese besteht res iu
dicata. Auch ein Wechsel der Rechtsansichten in der höheren Instanz läßt es 
nicht zu, bereits entschiedene Fälle anderwettig zu ordnen. Für die Vergangen
heit muß es, sofern es sich um solche Verhältniffe des öffentlichen Rechts handelt, 
Erhalts bereit, wie namentlich auf bent Gebiete ber Kommunalbesteuerung, 
dem Forderungsrechte einer Gemeinbe bie Zahlungspflicht eines anberen Rechts - 
subjektS gegenübersteht, bei den endgültigen Entscheidungen sein Bewenden
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behalten, auch wenn sie mit den neuerlichen RechtSanfichten nicht überein
stimmen; eine endgAtige Entscheidung aber liegt überall da vor, wo entweder 
die höchste Instanz im konkreten Falle entschieden Hot oder die Entscheidung 
einer Nachgeordneten Instanz durch die gesetzlich zulässigen Rechtsbehelfe nicht 
angefochten worden ist.

Nr. 156.

Sndnrtril des II. Senats v»« 4. November 1892 sEntsch. Ad. XXm S. 18).
1) Durch § 160 Zust.-Ges. vom I. August 1883 ist in Steuersachen die 

Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte auch in solchen Strestsachen begründet, 
wo bisher nach § 9 des Gesetzes vom 24. Mai 1861 der ordentliche Rechtsweg 
über die beiden privatrechtlichm Fragm der früherm Tilgung und der Ver
zinsung für zulässig erklärt war.

2) Bei Steuerklagm gilt im DerwaltungSstreitverfahren als unerläßliche 
Vorbedingungen: der rechtzeitige Einspmch und die auf dm Einspruchsbescheid 
eingereichte Klage innerhalb der vorgeschriebenen Präklusivfrist von 2 Äochm. 
Der Fall des § 160 Zust.-Ges., für welchen die Verwaltungsgerichte an Stelle 
der Zivilgerichte berufen worden sind, ist in keiner Weise von diesen allge
meinen Verfahrenssatzungen ausgenommen, sondern führt gerade auch den 
Rechtsweg auS § 9 des Gesetzes vom 24. Mai 1861 fortan in dm Rahmm 
des § 18 Zust.-Ges. ein. Daß es eines solchen EinspruchSverfahrmS bei dem 
früheren Zivilprozeß nicht bedurft hat, ist dabei nicht maßgebmd.

Nr. 157.

CnbttrttU des II. Senats vom 2. Februar 1892 (Entfch. Bd. XXIII. S. 25).

1) Die Stadtgemeinde hat auf die int Ortsstatut vorgesehenen, den an 
der Straße angrenzendm Eigentümern event, obliegmde Leistungen nach § 15 
de- Gesetzes vom 2. Juli 1875 vor dem Beginne des Baues keinerlei Anspmch. 
Dieses Forderungsrecht gelangt erst in einem der Zukunft angehörigen Zeit
punkt zur Entstehung.

2) Die Polizei ist nicht befugt, die Erteilung der Bau-ErlaubniS von 
der vorgängigen Erfüllung des § 15 a. a. O. abhängig zu machen, da sie 
nicht zur Wahmehmung der kommunalen Interessen in den Fällen des § 15 L c. 
berufen ist.

3) Wird der Baukonfms von der Sicherstellung einer solchenLeistung abhängig 
gemacht, so stehm dem Betroffenen die in den §§ 127 ff. des Landesverwaltungs
gesetzes vom 30. Juli 1883 gewährten Rechtsmittel offen. Auf keinen Fall aber 
dürfen den Straßenadjazenten Verpflichtungen zur Sicherheitsbestellung für die ihnen 
obliegenden Leistungen als eine öffentlich rechtliche Last auferlegt werdm. Geschieht 
eine solche Sicherheitsleistung im Wege eines fteiwilligm Uebereinkommens, kann 
später eine Klage im Sinne des § 18 Abs. 2 Zust.-Ges. auf Rückforderung 
der Kaution im Verwaltungsstreitverfahren nicht für zulässig erachtet werden. 
Denn in der Annahme der so versprochenen und erfüllten Leistungen liegt 
seitens der Stadtgemeinde keine Heranziehung zu den Gemeindeabgaben im 
Sinne des § 18 Abs. 2 Zust.-Ges. Das Merkmal einer Heranziehung zu den 
Anliegerbekträgm liegt vielmehr darin, daß gegen den Bauenden nach der 
Inangriffnahme des Baues ein Anspruch erhobm wird, dem er unter 
allen Umständen zu gmügen hat, während es vor Inangriffnahme des Baues 
noch von ihm abhängt, ob er die Straßenbaukosten zahlen oder auf den Bau 
verzichten und sich damit von jeder Leistung befteien will.
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Nr. 158.
eabttrttil de- II. Senat» vom 3. Rai 1892 (Enisch. Bd. XXIII. S. 29).

1) Auch im Wege ortsstatutarischer Bestimmung darf den Anliegern die 
Bestellung einer Sicherheit für die Kosten einer neuen Straße nicht auferlegt 
werden. (§§ 12, 15 Ges. vom 2. Juli 1875).

2) Ein Einspruch gegen eine solche Heranziehung kann auch noch nach 
Ablauf der im § 1 des Gesetzes vom 18. Juni 1840 (G.-S. S. 140) fest
gesetzten Frist von 3 Monaten erhoben werden, weil die bezeichnete Vorschrift 
stch nur auf wirkliche Steuern und Abgaben steuerpflichtiger Natur beschränkt. 
Sie begeht sich daher nicht auf die Leistung einer Sicherheit im Sinne des 
Fluchtlmiengesetzes.

Nr. 159.
Endurteil des II. Senat» vom 5. Juli 189 i (Entsch. Bd. XXIII. 3. 31)

1) Wo eine Schuld oder Last ungeteilt zugleich auf steuerpflichtigen und nicht 
steuerpflichtigen Einkommensquellen wie z. B. bei Beamten ruht, ohne daß die 
besondere wirtschaftliche Beziehung zu der einen oder der andem Quelle nach
gewiesen werden kann, ist der Gesammtbetrag der Schuldenzinsen nach Ver
hältnis des Einkommens einersells aus der steuerpflichtigen, andrerseits aus 
der nicht steuerpflichtigen Quelle zu teilen und der dem steuerpflichtigen Ein
kommen entsprechende Teilbettag der Schuldenzinsen in Abzug zu bringen. 
Darin liegt keine neue positive Vorschrift, sondern nur eine Anwendung des 
allgemeinen von jeher in Geltung gewesenen Satzes, daß bei einem Nebenein
ander von AktiviS und Passivis in einer Person an sich jedem Teile der 
ersteren ein entsprechender Teil der letzteren anhaftet, und daß, wo mehrere 
Aktivposten zusammen auSzusondern sind, ihnen auch nur ein entsprechender 
Teil der Passiva und nicht mehr folgt.

2) Nach allgemeinen steuerpflichtigen Grundsätzen kommen an öffentlichen 
Abgaben nur solche in Bezug, welche auf der Einkommensquelle unmittelbar 
ruhen, also die vom Gmndeigentum, dem Bergbau, dem Gewerbebetriebe zu 
entrichtenden direkten Abgaben, während die Staats-Einkommensteuer, sowie 
die Abgaben an kommunale und andere öffentliche Verbände bei Bestimmung 
der StaatS-Einkommensteuer nicht abzugsfähig sind, (oergl. § 9 Nr. 4 des 
Einkommensteuergesetzes vom 24. Juni 1891 und Art. 4 Nr. 5 der Aus
führungsanweisung.) Die Gemeinden sind in dieser Beziehung nicht un
günstiger gestellt. Wie die Gemeinde-Einkommensteuer das Staatssteuerobjekt 
nicht verringert, so kann auch die Staatssteuer zum Nachteile der Gemeinde 
nicht abgesetzt werden.

3) Dagegen sind die elterlichen Zulagen an die im Heere stehenden 
Offiziere abzugsfähig, da die den Militärbehörden gegenüber eingegangenen 
Verpflichtungen rechtsverbindlicher Natur sind, also Ausgaben, welche auf be
sonderen Titeln beruhen.

4) Die Ausgaben für den Gmndbesitz sind von dem Einkommen aus 
demselben abzurechnen, indessen nur insoweit, als das Aktiveinkommen aus 
dem Gmndvermögen reicht. Uebersteigt die Schuld das Einkommm, muß der 
Mehrbetrag der Schuld den persönlichen Schulden hinzutteten.

5) Nach diesen Grundsätzen berechnet sich das steuerpflichtige Gemeinde- 
einkommen z. B. eines pensionirten Offiziers wie folgt:
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ES werden angenommen a) aus Pension........................ 5945 M.
b) aus Hausbesitz .... 480 „
c) aus anderen Quellen . . 5440 „ 

zus. 1186b M.
Da die Militärpmsion nicht gemeindesteuerpflichtig 

ist, gehen hiervon ab obige . . . . . . . 5945 „ 
verbleiben 5920 M.

Dieser Einnahme stehen geqmüber als abzugsfählge Ausgabe: 
a) Zulagen an 2 dem Osfizierstande angeh. Söhne 1980 M. 
b) Zinsen von Privatschulden.............................. 36 „

und c) Hypothekenzinsen vom Hausbesitz .... 654 „
2670 M.

Da den Hypothekenzinsen aber nur 480 M. Ein
nahmen gegenüberstehen, mithin 174 M. 
weniger als Ausgaben, kann auch nur dieser 
Betrag hier in Abzug kommen; folglich gehen 
von obigen 2670 M. ab 654—174 = . . , 480 „ 

verbleiben abzugsfähig 2190 M.
Hiernach beträgt das steuerpflichtige Einkommen 5920 M. und »ach 

Abzug des darin enthaltenen Bruttoeinkommens aus Hausbesitz mit 480 M. 
noch 5440 M. Auf diese Summe und auf das Pensionseinkommen von 
5945 verteilen sich nunmehr die persönlichen Lasten von 2190 M. nach Ver
hältnis. Der auf das Resteinkommen mit 5440 M. fallende Ausgabebetrag 
ergiebt sich deshalb auS einer Proportion:

(5440 + 5945 =) 11385 :5440 = 2190: X uitb beträgt 1046,40 M. 
Zieht man diese Summe von jenem Restprivateinkommen (5440 M.) ab, so 
erhält man daS steuerpflichtige Einkommm von 4393,60 M., welches zur 
Steuerstufe von 4200—4800 M. gehört.

Nr. 160.
Vndurteil des II. Seuat« vom 25. November 1892 (Entsch. Bd. XXIII. S. 44.)

1) DaS jetzt geltende Einkommensteuergesetz vom 24. Juni 1891 (G.-S. 
S. 175) trennt das Einkommen aus Handel und Gewerbe (§ 14) von dem
jenigen aus gewinnbringender Beschäftigung, zu welchem es den Gewinn aus 
wissenschaftlicher Thätigkeit rechnet (§ 15), und der Artik. 21 der behufs seiner 
Ausführung ergangenen Ministerial-Anweisung vom 5. August 1891 erklärt 
in Folge dessen unter lit. c den Gewinn aus der Thätigkeit als Arzt zu einem 
Teile deS Einkommens aus gewinnbringender Beschäftigung. Hiermit stimmt 
auch die Gemeindesteuergesetzgebung mit der allgemeinen Anschauung überein, 
nach welcher die ars liberalis des Arztes einen gewöhnlichen Gewerbebetrieb 
ohne weiteres, d. h. ohne daS Vorhandensein besonderer, die konkrete Sachlage 
in einer andern Richtung beherrschender Verhältnisse, nicht darstellt. Hat daS 
Erkenntnis des Kgl. Oberverwaltungsgerichts (Bd. 15 S. 47) vom 1. April 
1887 einen Vorbehalt für dm Fall des BestebmS eigmartiger Verhältnisse 
dahin gemacht, daß eine gewinnbringende Beschäftigung unter Ümständm auch 
als Gewerbebetrieb im Smne des Kommunalabgabegesetzes vom 27. Juli 1885 
erachtet werden könne, so ist dabei nicht an irgend welche einen ganzen Stand 
betreffende Gesetzgebung, sondern nur an die auf besondere Thatsachen beruhmde 
Ausnahmestellung einer einzelnen Persönlichkeit gedacht worden. Jedenfalls 
ist es verfehlt, andere Arten gewinndringender Beschäftigung, bei dmen Ele-
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mente von öffentlich*rechlltcher Bedeutung fehlen, blos aus diesem Gmnde dem 
Betriebe de- stehenden Gewerbe- hinzuzurechnen.

9) Bei der Berteilung auf Grund de- § 11 Abs. 1 de- Kommunalab
gabengesetzes vom 27. Juli 1885 hat die Wohnsitzgemeinde die StaatSstmer 
de- Eensitm zu Grunde zu legen, weil es sich um Bruchteile des G e sammt - 
etnlommenS handelt.

3) Da das Erbieten zur Eidesleistung im Verwaltungsstreitverfahren keine 
Berücksichtigung zu finden hat, hat der wegen Eteuerüberbürdung voraehende 
Kläger anderwestig fein Einkommen zu beweisen, falls er nicht bewerSfällig 
bleiben will.

Nr. 161.
SndnrteU M II. Lena» vom 24. «ai 1892 Misch. Bd. XXIII. S. 47).

1) Der § 11 deS Kommunalabgabengesetzes vom 27. Juli 1885 schreibt 
vor, daß Personm, welche wegen eines mehrfachen Wohnsitzes in mehreren 
Gemeinden zu Einkommensteuem beizutraaen verpflichtet find, in jeder dieser 
Gemeinden nur von einem der Zahl derselben entsprechenden Bmchtell ihres 
Einkommens aus Kapitalvermögen herangezogen werden dürfen. ES ist unstatt
haft, hierbei einm Unterschied zwischen nichtpreußischen deutschen und nicht- 
preußischm außerdeutschen Gemeinden bei Handhabung jenes § 11 zu statuieren ; 
nur daS kommt in Frage, ob die bezeichnete Vorschrift ausschließlich bei einer 
Konkurrenz Preußischer Gemeinden unter sich oder auch bei einer solchen 
Preußischen Gemeindm mst außerpreußischen Platz greift. DaS Gesetz stellt 
selbst einm derartigen Unterschied nicht auf und es hat daher einm solchen 
nach bekannter RechtSregel auch nicht der Richter zu machm, da besondere 
Gründe für eine gegmteilige Ansicht fehlm. Bei einer solchen Einschätzung 
handelt eS sich lediglich darum, inwieweit ein in Preußm wohnender Genfit — 
mag derselbe Inländer oder Ausländer sein — in einer Gemeinde einkommen
steuerpflichtig ist, wmn ihm bereits in einer anderen Gemeinde diese Verbind
lichkeit obliegt. Hierüber mtscheiden nur die inländischen Gemeindesteuergesetze, 
während für die andere Gemeinde, falls sich dieselbe im Auslande befindet, die 
dortigen Gesetze die Steuerpflicht normieren. Steuert darnach ein Genfit mit 
seinem ganzen Einkommen im Auslande, giebt dieser Umstand teilten Grund 
dafür ab, ihn auch in Preußen voll zu besteuern. —

2) Die Vorschriften der Gemeindeverfaflungsgesetze, welche die bedingte 
oder unbedingte Freilassung des in einer anderen Gemeinde entstehenden Ein
kommens der Einwohner anordnen, beziehm sich auch auf ausländische 
Gemeinden. —

3) Bek Durchführung des § 7 Abs. 1 litt b. des Gesetzes vom 27. Juli 
1885 muß behufs Ermittelung des in den Preußischen Gemeinden erfließenden 
EinkommmS auch die in außerpreußischen Betriebsstätten erwachsenen Ausgaben 
an Gehältem und Löhnm mit in Rechnung gezogen werden.

4) Der preußischen Aufenthaltsgemeinde gebührt die Besteuerung der im 
§ 11 Abs. 2 a. a. O. vorbehaltenen Quote des GesammteinkommenS auch für 
dm Fall, daß das letztere ganz oderzum größten Teile in einer außerpreußischen 
Wohnsitzgemeinde entstehen sollte. Wenn hiernach die Existenz der letzteren nicht 
der Preußifchm Wohnsitz- oder Aufmthaltsgemeinde, welche den Absatz 2 des 
§11 für sich anrufen will, entgegengehalten werden darf, so hat jene Prmßische 
Gemeinde ebenso im Falle deS Abs. 1 eine solche Existenz gegen sich geltm zu 
taffen. Hierbei hat die Preußische Gemeinde keineswegs mit einer ausländischen 
in Verbindung zu treten.
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Nr. 162.
6ab#rteU de« II. Seaatt do« 16. Septemder 1892 (Sntsch. Bd. XXIII. S. 61).

Das Gesetz über die BerjähmngSfristen bei öffentlichen Abgaben vom 
18. Juni 1840 findet auf die Anliegerbeiträge des Nuchtliniengesetzes vom 
2. Juli 1875 keine Anwendung. Den sog. Adjazentenbeiträgm wohnt eine 
ganz besondere, eigenartige Natur bei, indem den an eine Straße grmzenden 
Eigentümern ein Ersatz bestimmter, seitens einer Gemeinde für die Anlegung 
und zeitweise Unterhaltung der Straße ausgegebener Kostm auferlegt werden 
kann, falls die Gemeinde nicht vonieht, ihnen die Herstellung und zeitweise 
Unterhaltung in natura zu überlassen. Eine solche Leistung fällt aber nicht 
unter die direkten Gemeindeabgaben. Denn der einzelne angrenzende Eigen
tümer wird erst dadurch pflichtig, daß er an der vollmdeten Straße gebaut hat, 
womit die Aufstellung einer Heberolle regelmäßig ausgeschloffen ist. ES handelt 
sich um einmalige Leistungen, welche nicht wegen eines vorhandenen Eigentums 
oder Einkommens, sondem mit Rücksicht auf eine von dem Grundbesitzer vor
genommene oder geduldete Handlung gefordert werden. Ein Tarif fehlt, da 
eine Berteilung der Ausgaben nach Maßgabe der Grundstücksfronten statt
findet. Die Handlung, welche die Abgabepflicht herbeiführt, bringt nicht ohne 
weiteres die Verbindlichkeit zur Entrichtung einer gewiffen Summe mit sich; 
vielmehr muß noch ein besonderer M der Heranziehung hinzutreten. Endlich 
steht auch die dingliche Qualität der Verpflichtung zur Ersatzleistung, welche 
letztere die Stelle der Naturalleistung einzunehmen bestimmt ist, der Annahme 
der Existenz einer indiretten Abgabe entgegen.

Nr. 163.
Endurteil de« II. Senat« vom 22. November 1892 (Entsch. Bd. XXIII. S. 65).

1) Ein an sich gewerbliches Unternehmen, wie die Errichtung eines Bades, 
hört nicht darum auf, ein solches zu sein, weil eS von einer Kirchengemeinde 
betrieben wird, wobei es ganz unerheblich ist, zu welchem Jweck die Etträg- 
niffe deS Gewerbebetriebes verwendet werden. Es verhält sich damit ebenso 
wie mit den nutzbaren Aeckern der Kirchen, milden Stiftungen rc., welche in 
der Praxis der Verwaltungsbehörden eine Steuerfreiheit auf Gmnd des § 4 
Abs. 4 der Städte-Ord. ebenfalls nicht genießen.

2) DaS Fluchtliniengesetz vom 2. Juli 1875 trifft alle Eigentümer 
ohne Ausnahme, also auch Kirchen pp., mögen sie im Uebrigen zu Gemeinde- 
lasten beraugezopen werden können oder nicht. In diesem Gesetz handelt es 
sich weoer um drrelle oder indirekte Gemeindeabgaben, sondern um einen eigen
artigen Erstattungsanspruch der Stadtgemeinde gegen die Grundeigentümer. 
An Analogien in den Gemeindeverfaffungsgesetzen fehlt es überhaupt. Der 
Kreis der Pflichtigen, die jene eigentümlich gestaltete Gemeindelast trifft, kann 
daher nur aus dem Gesetz unmittelbar entnommen werden und wenn dasselbe 
ohne jede Ausnahme die Eigentümer für verpflichtet erklärt, so müssen dem 
gegenüber generelle Satzungen, wie eine solche der § 4 Abs. 7 Städte-Ord. 
enthält, umsomehr zurücktreten, als der § 19 des neueren Fluchtliniengesetzes 
an der Absicht des Gesetzgebers, die fragliche Materie erschöpfend zu regeln, 
kaum zweifeln läßt.

Nr. 164.
Eudurtetl de« IL Senat« vo« 2. Februar 1892 (Entsch. Bd. XXIII. S. 59).
Zieht die Stadtgemeinde auf Gmnd deS Fluchtliniengesetzes vom 2. Juli 

1875 vom Straßenanlieger zunächst einen TeUbettag ein, später den Rest der
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anteiligen Forderung, so verliert deshalb noch nicht die Stadtgemeinde den 
Anspruch auf diese Restsumme; denn kein Gesetz, insbesondere auch nicht das
jenige vom 2. Juli 1875 knüpft an die Einforderung oder die Annahme eines 
Teils einer Abgabe den Verlust des Restbetrages.

Nr. 165.
SndurteU de- II. Senat- vom 28. Februar 1893 (Bd. XXIV. 6. 36).

1) Der § 10 Abs. 2 Zust.-Ges., zufolge dessen Einsprüche gegen die 
Giltigkeit der Wahlen zur Gemeindevertretung innerhalb 2 Wochen nach 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses zu erheben sind, bestimmt nur, wann die 
zweiwöchentliche Frist abläuft, deshalb ist ein Einspruch, welcher unmittelbar 
nach VerNndigung des Wahlresultats beim Magistrat erhoben wird, nicht 
verfrüht, sondern zulässig, wie denn auch die ähnliche Vorschrift deS § 86 Abs. 1 
L. V.-G. die Einlegung eines Rechtsmittels gegen ein zwar verkündetes, aber 
noch nicht zugestelltes Erkenntnis nicht findet.

2) Für die Frage der Wählbarkeit zum Stadtverordneten entscheidet nicht 
der Inhalt der ausgelegten Wählerliste, sondern eS sind die „stimmfähigen 
Bürget wählbar, d. h. nach § 85 Abs. der Städte-Ordnung für Hannover 
vom 24. Juni 1858 diejenigen Bürger, welche die in dem § 83 a. a. O. ver
langten Eigenschaften besitzen.

3) Nach tz 21 a. a. O. wird in Hannover das Bürgerrecht der Regel 
nach durch ausdrückliche Verleihung erworben und § 97 Nr. 10 bestimmt ganz 
allgemein, daß die Bürgervorsteher vom Magistrat bei Entscheidungen über 
Verleihung und Versagung des Bürgerrechts zuzuziehen sind, so daß beide 
Kollegien milzuwirken haben. Wenn aber das Gesetz bestimmte Geschäfte ein
zelnen Behörden und Kollegien in der Voraussetzung überweist, daß gerade 
die betreffenden Stellen zur Besorgung jener Geschäfte geeignet seien, so er
scheinen dieselben nicht befugt, ihre Funttionen andern Organen zu übertragen, 
wie etwa eine Privatperson ihre Vermögensrechte zu cedieren pflegt. Die 
amtliche Thätigkeit der Behörden und Kollegien ist ein Ausfluß deS öffentlichen 
Rechts und sonach jeder Modifikation und Einschränkung durch Verzichte und 
Ueberweisungen an einzelne Kommissionen entzogen.

4) Ist aber jemand ohne Beachtung der vorgeschriebenen Formen einmal 
durch den Magistrat unter die Zahl der Bürger ausgenommen, ist er nicht zur 
Nachforschung verpflichtet, ob der Vertreter der Stadtgemeinde zur Abgabe der 
betreffenden Erklärung durch einen gültigen Beschluß der zuständien Kollegien 
auch wirklich ermächtigt ist. Für ihn ist die Angelegenheit, soweft es sich um 
die Willenserklärung der Stadtznneinde handelt, durch dm Empfang der die 
Verleihung des Bürgerrechts aussprechenden Erklärung des Magistrats erledigt, 
wenn dieselbe vorschriftsmäßig durch den Bürgermeister oder dessen gesetzlichen 
Stellvertreter vollzogen ist.

Nr. 166.
Eudurteil de- II. Senats vom 14. März 1893 (Entsch. Bd. XXIV. S. 42).
Die Kommanditgesellschaft auf Aktien ist eine Unterart der Kommandit

gesellschaft und ihr wohnt der Charakter der Sozietät und nicht der der 
juristischen Person bei.

Nach ß 1 des Kommunalabgabengesetzes vom 27. Juli 1885 werden die 
Kommanditgesellschaften aus der Zahl der Erwerbsgesellschaften herausgehoben 
und für die Zwecke der Besteuerung personifiziert. Der § 1 erklärt positiv, 
daß es diese Gesellschaft selbst ist, welche in derjenigen Gemeinde, in der sie


